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§ 10 BiBuG 2014 Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung

 BiBuG 2014 - Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Bilanzbuchhalter, Buchhalter und Personalverrechner sind verpflichtet, für Schäden aus ihrer Tätigkeit eine

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei einem zum Betrieb nach den Bestimmungen des

Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, berechtigten Versicherer abzuschließen und für die

gesamte Dauer des Bestehens ihrer Berufsberechtigung aufrechtzuerhalten.

2. (2)Die Versicherungspflicht gilt nicht für Tätigkeiten, wenn und insoweit für diese Tätigkeiten ein anderer

Berufsberechtigter mit einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung dem betreffenden Klienten gegenüber

kraft gesetzlicher Schadenersatzbestimmung haftet und in dieser Versicherung die Haftung der betreffenden

schadenstiftenden Person oder Gesellschaft für denselben Versicherungsfall mitgedeckt ist.

3. (3)Die Versicherungssumme dieser Versicherung darf nicht geringer sein als 72 673 Euro für jeden einzelnen

Versicherungsfall. Bei Vereinbarung einer betragsmäßigen Obergrenze für alle Versicherungsfälle eines Jahres

und für allenfalls vereinbarte Selbstbehalte gilt § 158c des Versicherungsvertragsgesetzes 1958, BGBl. Nr. 2/1959.

4. (4)Ist der Versicherungspflichtige Versicherter in einer Versicherung für fremde Rechnung, wird nur dann der

Versicherungspflicht entsprochen, wenn nur er über die seinen Versicherungsschutz betreffenden Rechte aus

dem Versicherungsvertrag verfügen kann und ihm für jeden Versicherungsfall zumindest die gesetzliche

Mindestversicherungssumme zur Verfügung steht. Deckungsausschlussgründe, die nicht in seiner Person gelegen

sind, können in diesem Fall nicht eingewendet werden.

5. (5)Die Versicherer sind verpflichtet, der Behörde unaufgefordert und umgehend jeden Umstand zu melden, der

eine Beendigung oder Einschränkung des Versicherungsschutzes oder eine Abweichung von der ursprünglichen

Versicherungsbestätigung bedeutet oder bedeuten kann, und auf Verlangen der Behörde über solche Umstände

Auskunft zu erteilen.
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